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Außenstelle Innsbruck 
Finanzstrafsenat Innsbruck 1 

   

 
 GZ. FSRV/0020-I/12, 

miterledigt FSRV/0021-I/12 

 

Bescheid 

Der Vorsitzende des Finanzstrafsenates Innsbruck 1, HR Dr. Richard Tannert, als Organ des 

Unabhängigen Finanzsenates als Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat in der 

Finanzstrafsache gegen 1. S, Prokurist, geb. xxxx, XXX, und 2. X-AG, XXXX, beide vertreten 

durch Mag. Gerd Pichler, Rechtsanwalt, Maria-Theresien-Straße 57, 6020 Innsbruck, beide 

wegen Finanzordnungswidrigkeiten nach § 49 Abs. 1 lit. a Finanzstrafgesetz (FinStrG) über die 

Berufungen des Beschuldigten und des belangten Verbandes gegen das Erkenntnis des 

Spruchsenates I beim Finanzamt Innsbruck als Organ des Finanzamtes Innsbruck als 

Finanzstrafbehörde erster Instanz vom 11. Jänner 2012, StrNrn. 081/2010/00180-001 und 

002, soweit sie sich auf Spruchbestandteile der jeweils anderen Person beziehen, 

zu Recht erkannt: 

I. Die Berufung des Beschuldigten betreffend den belangten Verband wird als unzulässig 

zurückgewiesen. 

II. Die Berufung des belangten Verbandes betreffend den Beschuldigten wird als unzulässig 

zurückgewiesen. 

Begründung 

Mit Erkenntnis des Spruchsenates I beim Finanzamt Innsbruck als Organ des Finanzamtes 

Innsbruck als Finanzstrafbehörde erster Instanz, StrNrn. 081/2010/00180-001 und 002, vom 

11. Jänner 2012 wurde S schuldig gesprochen, weil er im Amtsbereich des genannten 

Finanzamtes als gewerblicher Buchhalter und Prokurist der X-AG vorsätzlich betreffend die 

Voranmeldungszeiträume Jänner 2005, März 2006, März, Juli, Oktober, Dezember 2008, April, 
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Juli 2009, Jänner bis April 2010 Vorauszahlungen an Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 

€ 729.680,17 sowie betreffend die Lohnzahlungszeiträume Jänner bis Dezember 2009 

Lohnsteuer in Höhe von insgesamt € 15.248,48 nicht spätestens am fünften Tag nach 

Fälligkeit entrichtet bzw. abgeführt und hiedurch Finanzordnungswidrigkeiten nach § 49 

Abs. 1 lit. a FinStrG begangen habe, weswegen über ihn gemäß § 49 Abs. 2 iVm § 21 Abs. 1 

und 2 FinStrG eine Geldstrafe in Höhe von € 22.000,00 und gemäß § 20 FinStrG für den Fall 

deren Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe von drei Monaten verhängt wurden. 

Auch wurde der X-AG als belangtem Verband vorgeworfen, dass sie als juristische Person 

nach § 3 Abs. 2 Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) iVm § 28a FinStrG die 

Verantwortung dafür trage, dass der Beschuldigte als deren Entscheidungsträger im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 VbVG iVm § 28a FinStrG zu Gunsten des Verbandes und unter Verletzung der den 

Verband treffenden Verpflichtungen die oben genannten Finanzvergehen begangen habe, und 

ihr gemäß § 28a FinStrG iVm §§ 49 Abs. 2, 21 Abs. 1 und 2 FinStrG eine Geldbuße von 

€ 40.000,00 auferlegt. 

Dagegen hat der Verteidiger sowohl des Beschuldigten als auch des belangten Verbandes in 

einem einheitlichen Schriftsatz vom 22. Juni 2012 Berufung erhoben, wobei er mit einer jeden 

Zweifel ausschließenden sprachlichen Deutlichkeit das sowohl für den Beschuldigten als auch 

für den belangten Verband erhobene Rechtsmittel auch jeweils auf jene Spruchteile der 

angefochtenen Entscheidung bezogen hat, welche jeweils auch die andere Verfahrenspartei 

betreffen. 

Da aber weder der Beschuldigte berechtigt ist, eine Berufung bezüglich des belangten 

Verbandes zu erheben, noch umgekehrt der belangte Verband eine Berufung zugunsten des 

Beschuldigten, waren diese Rechtsmittel – unbeschadet einer späteren Absprache über die 

Berufungen in jeweils ihre eigene Person betreffenden Sache – vorab gemäß § 156 Abs. 1 und 

4 FinStrG zurückzuweisen. 

Innsbruck, am 24. Juli 2012 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1021900&ida=FinStrG&hz_id=1021900&dz_VonParagraf=49&dz_VonAbsatz=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1021900&ida=FinStrG&hz_id=1021900&dz_VonParagraf=49&dz_VonAbsatz=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1055200&ida=VbVG&hz_id=1055200&dz_VonParagraf=3&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1021900&ida=FinStrG&hz_id=1021900&dz_VonParagraf=28a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1021900&ida=FinStrG&hz_id=1021900&dz_VonParagraf=156&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1021900&ida=FinStrG&hz_id=1021900&dz_VonParagraf=156&dz_VonAbsatz=1

